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Kunden klagen: Sparkasse kassierte überhöhte Gebühren

Ehepaar will von Weilheimer Institut 200 000 Euro zurück

VON ANDREAS SEILER

Murnau/Weilheim - Die Anschuldigungen gegen die Vereinigten Sparkassen Weil heim sind schwer: Die Geschäftsleute Claudia und Herbert Specht aus Murnau (Kreis Garmisch-Partenkirchen) behaupten, das Geldinstitut habe ihnen jahrelang in etlichen Fällen falsche und zu hohe variable Kreditzinsen berechnet, Geldeingänge zu spät gebucht und überhöhte Gebühren verlangt. Als Beweis soll die Analyse einer Kontenprüferin dienen. Das Ehepaar will jetzt vor Gericht ziehen. Es geht um Rückforderungen in Höhe von über 200.000 Euro. Die Sparkasse weist die Vorwürfe zurück.

Die Spechts, die einen Handel für Gastronomiebedarf und Großküchentechnik betreiben, hatten zwischen 1988 und 2004 mehrere Geschäfts- und Privatkonten bei der besagten Bank und nahmen Kredite in unter schiedlichen Formen in Anspruch. Als sich vor einigen Jahren die Geschäftsbeziehung verschlechterte, ließen die Unternehmer alle Konto- Abrechnungen überprüfen.

Mit Hilfe eines Computerprogramms durchforstete Anna Maria Möntmann, die in Iserlohn eine so genannte Kontendetektei betreibt, zig tausend Einzelpositionen. Dabei stieß sie auf die genannten Unregelmäßigkeiten. Möntmann geht davon aus, dass von diesen Rechenfehlern auch andere Kunden der Vereinigten Sparkassen Weilheim betroffen sind.

Denn Abrechnungen erfolg ten in der Regel automatisch per Computer.

Der Anwalt des Ehepaars Specht, Klaus Ferschl aus Benediktbeuern, hat eine Forderungsklage gegen das Bankhaus in die Wege geleitet. Auf der Grundlage der Konto-Analyse werde er jetzt die Begründung verfassen. Nächstes Jahr im Sommer dürfte die Verhandlung vor dem Landgericht II in München stattfinden. Ferschl verweist im Kern seiner Argumentation auf die „Intransparenz“, die seiner Meinung

nach die Konto-Abrechnung der Sparkasse aufweist. Der Jurist beruft sich daher auf den gesetzlichen Mindestzins und verlangt entsprechende Rückforderungen. „Die Bank hat sich ungerechtfertigt bereichert. Sie wird mit Sicherheit Federn lassen müssen“, fasst er zusammen.

„Die pauschalen Anschuldigungen weisen wir zurück“, erklärt hingegen Robert Christian Mayer, Pressesprecher der Vereinigten Sparkassen Weilheim. Bislang seien die Vorwürfe „sehr ungenau und daher ohne Aussagekraft“. Ohne eine Begründung der angeblichen Ansprüche habe man bisher auch nicht reagieren können. Mayer weiter: „Wir würden gerne mit den Eheleuten Specht und ihrem Anwalt die Sachlage erörtern, aber wir wissen bisher nicht, wo ihnen konkret ein Schaden entstanden sein soll.“

Die Spechts sind inzwischen Kunden bei einer österreichischen Bank. Sie wollen jetzt auch andere Geschäftsleute aus Murnau ermutigen, gegen die Sparkasse zu klagen.

"Es gibt mehr Fälle, als man meint"
Dass Kunden die Abrechnungen ihrer Banken an zweifeln, kommt immer wie der vor. „Es gibt mehr Fälle, als man meint“, sagt Jochen Schädtler von der „Schutzgemeinschaft für Bankkunden“ in Erlangen. Unregelmäßigkeiten bei der Zinsberechnung. zu hohe oder unrechtmäßige Gebühren sind offenbar m noch an der Tagesordnung. Und das, ob wohl zahlreiche Gerichtsurteile in den vergangenen Jahren die Position der Kunden gestärkt haben. Auch verzögerte Gutschriften kommen vor, allerdings immer weniger. „Früher war falsche Wertstellung Standard‘, so Schädtler. „Heute gibt es das kaum noch.“ Denn mittlerweile gibt es einheitliche Regelungen.
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telständischen Unternehmen 90 Prozent schon „mindestens einmal“ Abrechnungen ihrer Bank beanstandet haben. Wenn man dem Wirtschaftsjournalisten Hans-Georg Möntmann glauben darf, dann haben Buchungsfehler in den letzten 30 Jahren allein in deutschen Banken für einen Schaden von 250 Milliarden Euro gesorgt.
Auch Schädtler hält Milliardenbeträge für durchaus denkbar. Die Banken weisen natürlich alle Vorwürfe von Rechtsverstößen von sich. Man gibt aber zu, dass es bankenübergreifend immer wie der Beschwerden gibt.

Verbraucherschützer empfehlen, die Kontobewegungen genau zu kontrollieren. Jahrzehntealte Fehlabrechnungen dürften aber von einem Richter nicht mehr anerkannt werden. Zu einem Gerichtsprozess kommt es ohnehin selten. Schädtler kennt keinen Fall, in dem ein rechtskräftiges Urteil ergangen ist. Meist läuft es auf einen Vergleich hinaus, an dem offenbar auch die Banken Interesse haben. „Die Bank muss immer abwägen, ob jetzt Ruhe ist, oder ob man noch dreimal in der Presse steht“, heißt es in Banken kreisen, as/rah.
